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Amtsinformationen

Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:
Bürgermeisterin Altentreptow 214762
1. Stellvertreterin Altentreptow 210050
der Bürgermeisterin
2. Stellvertreterin Daberkow 039991/30382
der Bürgermeisterin

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.

Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der E.ON edis AG anrufen: 0180/4551111!

Stadt Altentreptow
- Amt für zentrale Dienste -

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

Bericht der Bürgermeisterin der 
Stadt Altentreptow zur Stadtvertretersitzung
am 11. März 2009

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
verehrte Gäste,
zur 24. Sitzung in der vierten Legislaturperiode der Stadtvertre-
tung Altentreptow begrüße ich Sie ganz herzlich.
Auf der heutigen Tagesordnung finden Sie 12 Tagesordnungs-
punkte.
Der wohl bedeutungsvollste Tagesordnungspunkt ist unter Punkt
7 eingeordnet.

Dabei handelt es sich um die Vorlage 138 und dahinter verbirgt
sich die Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haus-
haltsjahr 2009.
Sie alle haben sich über einen angemessenen Zeitraum hinweg
mit den Vorbereitungen zum Haushalt des Jahres 2009 befasst.
Tiefgründig wurde sowohl im Finanzausschuss, in den Fachaus-
schüssen als auch - und davon gehe ich aus - in den einzelnen
Fraktionen zur Gestaltung des Haushaltes beraten und empfoh-
len.
Der Hauptausschuss hat in seiner letzten Sitzung den vorliegen-
den Haushaltsentwurf zur Beschlussfassung in die heutige
Stadtvertretersitzung verwiesen.
Nachdem auch eine inhaltliche Bewertung vorgenommen wur-
de, gab es Einvernehmlichkeit darüber, dass die Interessen und
Erfordernisse der Stadt Altentreptow Berücksichtigung fanden.
Somit ist eine gute Grundlage für eine ordentliche Haushaltsfüh-
rung des Jahres 2009 durch den Ihnen vorliegenden Haushalts-
entwurf gegeben.
Das Gesamtvolumen des Haushaltes beläuft sich auf
13.175.200 EUR sowohl in der Ausgabe- als auch in der Ein-
nahmeseite.
Daran erkennen Sie, dass der Haushalt ausgeglichen werden
konnte. Allerdings und dass möchte ich klar betonen, war der
Ausgleich nur durch eine Entnahme aus den vorhandenen
Rücklagen möglich.
Auf den Verwaltungshaushalt fallen 10.309.700 EUR. Das betrifft
sowohl die Ausgabe als auch die Einnahmeseite.
Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 2.865.500
EUR. 
Aus dem Vorbericht können Sie, sehr geehrte Damen und Her-
ren Stadtvertreter, detailliert aus den Einzelplänen von 0 bis 9
erkennen, welche Richtungen in den einzelnen Bereichen ver-
folgt werden und inwieweit seitens der Verwaltung aber insbe-
sondere seitens der politischen Diskussion Einvernehmlichkeit
zu den jeweiligen Prioritäten hergestellt wurden.
So stehen auch in diesem Jahr wieder die öffentliche Sicherheit
und Ordnung - mit dem besonderen Fokus auf die Feuerwehr
gerichtet - im Mittelpunkt.
Die drei sich in Trägerschaft der Stadt Altentreptow befindlichen
Schulen haben ebenfalls einen angemessenen Platz bei der
Lenkung der Haushaltsmittel erfahren.
Im Bereich Kultur kann auch in diesem Jahr - gemessen an un-
serer Gesamthaushaltssituation - auf angemessene Zuschüsse
verwiesen werden. Dabei denke ich insbesondere an die Stadt-
bibliothek, an das Fritz-Reuter-Haus, an die Musikschule, an die
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Speichers in der Mühlen-
straße zur Treptower Wihnacht sowie an die vielschichtigen Zu-
wendungen für Verbände und Vereine.
Im Bereich Einzelplan 4 - Soziale Sicherung ist insbesondere
auf die Summe zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der städti-
schen Kindertagesstätten zu verweisen.
Das umfasst die Kindertagesstätten, die Kindertagespflege so-
wie die Hortbetreuung.
Einen weiteren wichtigen sozialen Faktor in unserer Solidarge-
meinschaft bilden die Bereiche Volkssolidarität, DRK, Diakonie,
Demokratischer Frauenbund, Altenbetreuung und das Über-
gangshaus in der Hospitalstraße.
Für den Bereich Gesundheit, Sport und Erholung, der durch den
Einzelplan 5 finanziert wird, stehen Einrichtungen für die Sport-
halle am Klosterberg, der Sportplatz, die städtischen Grünanla-
gen, die Mitgliedschaft im Landestourismusverband und die Be-
wirtschaftung des Stadtwaldes durch das Forstamt.
Ein weiterer Faktor ist die Unterhaltung der Festwiese auf dem
Klosterberg und unser Beitrag an den Förderverein Naturerleb-
nispark Mühlenhagen.
Der Bereich Bauwesen, Wohnungswesen und Verkehr schlägt
sich im Einzelplan 6 nieder. Dabei ist auf Kosten im Liegen-
schaftsbereich sowie im Planungsbereich zu verweisen. 
Für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, für Baumpflege-
arbeiten und für erforderliche Reparaturen an den Brücken in
unserer Stadt steht eine Summe von 105.000 EUR im Plan. 
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Ein wesentlicher Kostenfaktor ergibt sich aus der Unterhaltung
und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung. Dafür wurden
118.000 EUR in den Planungsansatz gebracht.
Für die Straßenreinigung und Straßenwinterdienst ist ein Betrag
von 45.000 EUR eingesetzt.
Der Einzelplan 7 enthält alle Einnahmen und Ausgaben für öf-
fentliche Einrichtungen und für den Bereich Wirtschaftsförde-
rung. Das betrifft insbesondere den Wochenmarkt, die Friedhöfe
und den städtischen Bauhof.
Wirtschaftliche Unternehmungen, allgemeines Grund- und Son-
dervermögen schlägt sich im Einzelplan 8 nieder. Dabei sind die
Einnahmen aus Konzessionsabgabe in einer Größenordnung
von 204.000 EUR sowie die Einnahmen als Anteilseigener der
E.ON e.dis in Höhe von 92.905 EUR als besonders beachtlich
zu benennen.
In Höhe von 103.700 EUR erzielen wir Einnahmen aus der Ver-
mietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften. Das be-
trifft landwirtschaftliche Nutzflächen, Kleingartenbereich, Gara-
gengrundstücke sowie weitere Kleinstflächen und Gebäude.
Dagegen stehen Ausgaben für Beiträge Wasser- und Bodenver-
band, Versicherungen und ähnliches.
Die Hauptfinanzierungsquellen für den Haushalt der Stadt Alten-
treptow sind im Einzelplan 9 unter dem Titel Allgemeine Finanz-
wirtschaft, Steuern und Zuweisungen enthalten.
Sie setzen sich wie folgt zusammen: Grundsteuern - Gewerbe-
steuern - Anteil an der Einkommen- und Zinsabschlagsteuer -
Anteile an der Umsatzsteuer - Schlüsselzuweisungen - Sonder-
schlüsselzuweisung - Gemeindeanteil am Familienleistungsaus-
gleich sowie Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben.
Für die Dienstleistung als geschäftsführende Gemeinde erhält
die Stadt Altentreptow auf der Grundlage des Fusionsvertrages
einen Betrag in Höhe von 2.643.700 EUR als Amtsumlage.
Diese wird auf der Basis der Steuerkraftmesszahl für jede Ge-
meinde jährlich neu ermittelt.
Dabei hat die Stadt Altentreptow einen Betrag in Höhe von
746.600 EUR an den Amtshaushalt zu entrichten. Der Hebesatz
beträgt 18,13%.
An das Land Mecklenburg-Vorpommern und an den Bund ist ei-
ne Gewerbesteuerumlage von 107.000 EUR zu zahlen. Das ent-
spricht einem Anteil von 10,7 % des Gesamtaufkommens.
Zur Finanzierung des kreislichen Haushaltes sind als Kreisumla-
ge 1.853.100 EUR aufzubringen. Das entspricht einem Hebe-
satz laut Kreistagsbeschluss von 44 %.
Trotz der vorhin von mir geschilderten Einnahmeseite ist die
Deckung des Verwaltungshaushaltes nicht gesichert. 
Für 2009 entstand ein Fehlbedarf von 741.900 EUR.
- Im Vergleich dazu nenne ich noch einmal die Zahl aus

2008. Da betrug der Fehlbedarf 1.132.200 EUR. -
Der diesjährige Fehlbedarf wird gedeckt durch den Einsatz aus
der Rücklage zur Haushaltskonsolidierung aus 2007 und 2008.
Daraus ersehen Sie, dass die allgemeine Rücklage bereits auf-
gebraucht ist.

Meine Damen und Herren,
Sie sehen, dass auch das Haushaltsjahr 2009 sehr kritisch be-
trachtet und umsichtig bewältigt werden muss.
Als erste Maßnahme, die sich übrigens seit vielen Jahren gut
bewährt hat, werde ich wieder eine allgemeine Haushaltssperre
erlassen. 
Wir konnten erkennen, dass der Einspareffekt aus der allgemei-
nen Haushaltssperre sich sehr positiv auf das Ergebnis der vor-
angegangenen Haushaltsjahre auswirkte.
Hoffen wir nicht nur darauf, sondern unternehmen wir gemein-
sam alle Anstrengungen, dass wir auch für das Haushaltsjahr
2009 durch umsichtige und kritische Betrachtung beim Einsatz
unserer Haushaltsmittel die Lebensgrundlagen für die Men-
schen in unserer Stadt sichern.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Ergebnis der in den Jahren 1990 und 1991 durchgeführten
vorbereitenden Untersuchungen wurde die Stadt Altentreptow

1991 in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern aufgenommen.
Die städtebauliche Sanierung in unserer Stadt erfolgt seit Okto-
ber 1994 auf der Grundlage der Satzung der Stadt Altentreptow
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ŒAltstadt-
kern Altentreptow•.
Sie ist ihrem Wesen nach kein unbefristeter Vorgang. Da die
städtebauliche Sanierung mit der Anwendung von Vorschriften
verbunden ist, die die Rechte der betroffenen Eigentümer be-
sonders einschränken, muss die Sanierung aus rechtsstaatli-
chen Gründen beendet werden, sobald das spezielle gesetzli-
che Instrumentarium nicht mehr erforderlich ist.
Die städtebauliche Sanierung findet ihren Abschluss durch die
Aufhebung der Sanierungssatzung nach § 162 BauGB. Für Teil-
bereiche kann die Gemeinde aber die Sanierung schon vorher -
gemäß § 163 BauGB - für abgeschlossen erklären.
Die Stadt muss beurteilen, ob und wann die Ziele und Zwecke
der städtebaulichen Sanierung erreicht sind. Dabei verlangt die
im § 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB vorgesehene Behebung städte-
baulicher Missstände durch eine wesentliche Verbesserung oder
eine Umgestaltung des Sanierungsgebietes keine Totalsanie-
rung.
Mit ihrem Beschluss vom 03. Mai 2006 hat die Stadtvertretung
festgelegt, allen Eigentümern von Grundstücken im Sanierungs-
gebiet die vorzeitige freiwillige Ablösung von Ausgleichsbeträ-
gen anzubieten einschließlich der Möglichkeit zur Diskontierung.
Dazu waren Einzelbereiche festzulegen nach den Kriterien:
- Zielerfüllungsstand;
- örtliche Gegebenheiten.
Nach umfassender Vorbereitung durch die Verwaltung einschließ-
lich der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit erhielten ca. 400 Eigen-
tümer von Grundstücken im Sanierungsgebiet ein Informations-
schreiben, indem der Sachverhalt plausibel dargelegt wurde
sowie das Angebot zu Einzelgesprächen unterbreitet wurde.
Im Ergebnis haben insgesamt 195 Eigentümer mit der Stadt Ver-
einbarungen zur freiwilligen vorzeitigen Ablösung der Aus-
gleichsbeträge abgeschlossen. Das führte zu einer Einnahme
von bisher 150 TEUR, die als zusätzliche Mittel für die Stadtsa-
nierung zur Verfügung stehen.
Mit Ihrem Beschluss vom 04. Oktober 2006 hatten wir auch fest-
gelegt, dass er Grundlage für die weitere Beitragsablösung ist.
Für alle vier Bereiche des Sanierungsgebietes wurde der erwar-
tete Abschluss der Sanierung eingeschätzt, einschließlich der
danach nicht mehr möglichen Diskontierung.
Dieser Zeitpunkt wird für den Teilbereich 1 Brandenburger Stra-
ße/Unterbaustraße bis Reitbahn und Teile der Bahnhofstraße
Ende 2009 erreicht sein.
Aus diesem Grunde bereitet die Verwaltung zur Zeit die Be-
schlussvorlage über die Teilaufhebung der Satzung über die
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Altstadtkern Al-
tentreptow vor.
Die Teilaufhebung für den Bereich 2 Oberbaustraße zwischen
Rathausstraße und Demminer Straße wird voraussichtlich im
Jahre 2010 erfolgen.
Meine Information in der heutigen Stadtvertretersitzung hat auch
das Ziel, die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet noch-
mals an den Sachverhalt und den bevorstehenden Abschluss
der Sanierung erinnern.
Wir bieten an, die verbleibende Zeit zu Gesprächen mit dem
Rathaus über Möglichkeiten und Bedingungen einer doch noch
durchzuführenden Modernisierung ihrer Liegenschaft zu nutzen.
Außerdem möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die
Grundstückseigentümer die ihnen bereits zugesandten Schrei-
ben aufmerksam lesen, um sich über die Verfahrensweise sowie
den Zeitpunkt der Beitragszahlung mit dem Bauamt zu verstän-
digen.
Wir bieten jedem Grundstückseigentümer ausdrücklich an, dass
wir ihnen zur Klärung und Beantwortung ihrer Fragen jederzeit
als Partner für Gespräche zur Verfügung stehen. Um diesen Ge-
sprächen einen hohen Informationsgehalt zu geben, bitten wir
um vorherige Terminabsprache.
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Sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
mit Freude haben wir im vergangenen Jahr gehört, dass die Ju-
gendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Altentrep-
tow bei dem Landesausscheid der Jugendfeuerwehren Mecklen-
burg-Vorpommern den ersten Platz belegt hat.
Man ist auf Landesebene auf die Freiwillige Feuerwehr Alten-
treptow aufmerksam geworden und betrachtet die Leistungen
unserer Jugendwehr voller Hochachtung. Dafür sei noch einmal
allen Beteiligten aber auch der Führungsebene in besonderer
Weise gedankt.
Die Jugendfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern leisten ei-
nen hohen und von der Qualität sehr anspruchsvollen Beitrag
auf dem Gebiet der Jugendarbeit. Den jungen Menschen, die ei-
nen außerordentlich hohen Anteil ihrer Freizeit dafür verwenden,
um sich zur Rettung und zum Schutz von Leben und Gesund-
heit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger einzusetzen, gebührt
Respekt und Anerkennung.
Am 09. März gab es in unserem Hause ein Treffen mit dem Lan-
desjugendfeuerwehrwart Kamerad Schlichting, dem Koordinator
des Landesfeuerwehrverbandes Kamerad Szymoniak, dem
Kreisbrandmeister Kamerad Peters und meiner ersten Stellver-
treterin sowie Ordnungsamtsleiterin Frau Ellgoth.
In diesem Gespräch wurden seitens der Vertreter des Landes-
feuerwehrverbandes nochmals die hervorragenden Leistungen
unserer Jugendwehr auf Landes- sowie auch auf Bundesebene,
die sie unter Leitung des Jugendwartes Kamerad Freitag errei-
chen konnten, gewürdigt.
Als besondere Ehre betrachten wir die Anfrage, ob die Stadt Al-
tentreptow bereit ist, den Landesausscheid der Jugendfeuer-
wehren Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit vom 03. bis
05.07.2009 auszutragen.
Natürlich haben wir unsere Bereitschaft zugesagt und freuen
uns auf diesen besonderen Höhepunkt im Sommer dieses Jah-
res.
Sie alle sind schon jetzt herzlich zu diesem Ausscheid eingela-
den, denn auch für unsere jungen Feuerwehrleute ist ein wohl-
wollendes Publikum eine außerordentliche Antriebskraft. Das gilt
nicht nur für den Fußballplatz.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
dem einen oder anderen unter unseren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern wird es vielleicht noch nicht bekannt sein, dass die
Stadt Altentreptow unter diesem Namen erst seit 70 Jahren zu
finden ist.
Nicht selten erreicht auch mich die Frage: Warum sagen sie im-
mer Treptow?
Lassen Sie mich in meinem heutigen Bericht kurz darauf einge-
hen. Als Quelle möchte ich dazu einen Artikel aus dem Demmi-
ner Tageblatt nutzen, der mir freundlicher Weise von Frau Mal-
chow aus Altentreptow in Kopie übergeben wurde.
Im Amtsblatt der preußischen Regierung in Stettin vom
18.02.1939 wird eine Verordnung des Oberpräsidenten der Pro-
vinz Pommern vom 26.01.1939 veröffentlicht, wonach auf Grund
der §§ 10 und 17, Absatz 3, der Deutschen Gemeindeordnung
die Stadt Treptow (Tollense), im Kreise Demmin in ŒAltentreptow•
umbenannt wird.
Die Umbenennung der Stadt verfolgt praktische Zwecke. 
Bürgermeister Dr. Luckow schreibt uns unter Hinweis auf die Be-
kanntmachung, nach der die Stadt Treptow (Tollense) in ŒAlten-
treptow• umbenannt wird, folgendes:
Die Umbenennung der Stadt verfolgt praktische Zwecke. Ver-
wechselungen mit der Stadt Treptow (Rega) bzw. den anderen
Städten und Ortschaften gleichen Namens sollen damit ausge-
schlossen werden.
Fast täglich kamen Fehlleitungen bei Post- und Bahnsendungen
vor. Häufig ist ein wohlbekannter Bürger unserer Stadt, der mit
weit wohlriecherenden Dingen sich beschäftigt, aus Dörfern der
Umgebung der Stadt Treptow (Rega) fernmündlich angerufen
worden, um Kadaver abzuholen. Der Irrtum ergab sich daraus,
dass der hiesige Bürger die gleiche Fernsprechnummer führt,
und dass der Anrufende im großen Fernsprechverzeichnis, wo

beide Städte hintereinander aufgeführt sind, nicht genügend auf
den Kopfvordruck des Verzeichnisses achtete. Sogar ganze
Waggonladungen sind mehrfach fehlgeleitet worden. Auch bei
der Stadtverwaltung und beim hiesigen Amtsgericht kam es
häufig zu Fehlleitungen verschiedener Art.
Dem hat der Herr Oberpräsident der Provinz Pommern nunmehr
abgeholfen, indem unsere Stadt ihren alten Namen, den sie seit
Eintritt in die urkundlich belegte Geschichte bis zur Mitte des 18.
Jahrhunderts geführt hat, wieder angenommen hat. 
Hinzu kommt, dass die Schreibweise der Stadt nicht einwandfrei
feststand.
Während die Behörden zumeist die Bezeichnung Treptow (Toll.)
oder Treptow (Tollense) gebrauchten, schrieb das Standesamt in
allen Urkunden ŒTreptow a. Toll•.
Auch Herr Walter Kurth aus Altentreptow schrieb im Treptower
Tageblatt des Nordkuriers im Mai 2002 zur Namensänderung
zur Treptow a. Toll. einen sehr interessanten Beitrag.
Sie sehen, meine Damen und Herren, dass diese Namensände-
rung die Treptower oder sollte ich vielleicht besser sagen die Al-
tentreptower immer wieder beschäftigt hat.
Nicht wenige unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger haben auf ih-
rem Personalausweis noch den Eintrag Geburtsort Treptow a. Toll.
- also Treptow a. Toll. ist immer noch Gegenwart in unserer Stadt.
Dem wollen wir uns im 70. Jahr der Namensumbenennung auch
in besonderer Weise widmen.
Das diesjährige Marktplatzfest wird ganz im Zeichen Œ70 Jahre
Altentreptow• stehen.
Ein Höhepunkt wird die Festveranstaltung am 26. Juni in unse-
rem Fritz-Reuter-Haus sein, in dem wir auf 70 Jahre Altentrep-
tow zurückblicken werden.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die Öffentliche 
Zustellung der Mitteilung des Grenztermins

Das Grundstück im Grundbuch von Reinberg -Schmiedenfelde
Nr. 9
in der Gemeinde: Wolde
Gemarkung: Schmiedenfelde
Flur: 1
Flurstücke: 112 und 113/1
wurde vermessen und die Grenzen abgemarkt.
Eine Zustellung der Mitteilung des Grenztermins über die Anhö-
rung zur Grenzfeststellung und Abmarkung an die Eigentümer
des Nachbargrundstücks
Grundbuch von Reinberg Blatt 95, Gemarkung Schmiedenfelde,
Flur 1, Flurstück 111/3
Ehlert, Elisabeth geb. Maier, Splettstößer, Irene geb. Ehlert
und Ehlert, Herbert ist nicht möglich, da diese Personen ver-
storben sind und der Aufenthaltsort von Erben nicht bekannt ist.
Die Mitteilung des Grenztermins wird hiermit auf dem Wege der
öffentlichen Bekanntmachung zugestellt und kann in der Ge-
schäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Heiko Hoffmann, Woldegker Straße 27, 17033 Neu-
brandenburg in der Zeit vom 14.04.2009 bis zum 14.05.2009 (1
Monat) eingesehen werden.

Neubrandenburg, den 09.03.2009
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Bekanntmachung über die Öffentliche 
Zustellung der Benachrichtigung 
über die Feststellung und Abmarkung von
Grundstücksgrenzen

Das Grundstück im Grundbuch von Reinberg Schmiedenfelde
Nr. 9 in der 
Gemeinde: Wolde 
Gemarkung: Schmiedenfelde
Flur: 1
Flurstücke: 112 und 113/1
wurde vermessen und die Grenzen abgemarkt.
Eine Zusetellung der Mitteilung über die vorgenommene Grenz-
feststellung und Abmarkung an die Eigentümer des Nachbar-
grundstücks
Grundbuch von Reinberg Blatt 95, Gemarkung Schmieden-
felde, Flur 1, Flurstück 111/3
Ehlert, Elisabeth, geb.Meier, Ehlert, Herbert und Splettstößer,
Irene, geb. Ehlert, ist nicht möglich, da diese Personen verstor-
ben sind und der Auffenthaltsort von Erben nicht bekannt ist. 
Die Mitteilung des Grenztermins wird hiermit auf dem Wege der
öffentlichen Bekanntmachung zugestellt und kann in der Ge-
schäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingeneur
Dipl.-Ing. Heiko Hoffmann, Woldegker Str. 27, 17033 Neubran-
denburg in der Zeit vom 15.05.2009 bis zum 29.05.2009 ... (2
Wochen) eingesehen werden. 

Neubrandenburg, den 09.03.2009

Öffentl. best. Verm.-Ing.
Vermessungsbüro Bannuscher & Meißner
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 
Beratende Ingenieure 
Gewerbegebiet Nordring 15 a, 19073 Wittenförden
Telefon: 0385/645550, Fax: 0385/6455522
E-Mail: schwerin@vermessung-bm.de   
Internet: www.vermessung-bm.de

Az.: 2009/010-I/10 EL 
Datum: 18.03.2009
Geschäftsstelle des ÖbVl Dipl.-Ing. (FH) Torsten Meißner

Bekanntmachung über die öffentliche 
Zustellung der Benachrichtigung über die
Abmarkung von Grundstücksgrenzen

Das Grundstück in der Gemarkung Klatzow, Flur 1, Flurstück
44/3 ist vermessen und die Grenzen sind abgemarkt worden. 
Eine Zustellung der Benachrichtigung über die Abmarkung an
die Eigentümer des Flurstückes Gemarkung Klatzow, Flur 1,
Flurstücke 43/1 und 43/2:
Siedlergemeinschaft Buchar
ist nicht möglich, da der Sitz dieser Gemeinschaft nicht bekannt
ist. Eine Zustellung der Benachrichtigung an die Rechtsnachfol-
ger ist nicht möglich, da diese ebenfalls nicht zu ermitteln waren.
Die Benachrichtigung wird hiermit auf dem Wege der öffentli-
chen Bekanntmachung zugestellt und kann in der Geschäfts-
stelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing.
Torsten Meißner, Nordring 15 A, 19073 Wittenförden bei Schwe-
rin in der Zeit vom 09.04.2009 bis zum 11.05.2009 (1 Monat)
eingesehen werden.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses der 
Gemeinde Burow für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009 der Bürger-
meisterin für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 1.202.684,02 EUR
in der Ausgabe 1.202.684,02 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 513.076,67 EUR
in der Ausgabe 513.076,67 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses
der Gemeinde Gnevkow
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 275.802,44 EUR
in der Ausgabe 275.802,44 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 49.252,40 EUR
in der Ausgabe 49.252,40 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.
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Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Golchen 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 20.02.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt 

wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 215.587,90 EUR
in der Ausgabe 215.587,90 EUR

2. im Vermögenshaushalt 
wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 149.579,69 EUR
in der Ausgabe 149.579,69 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses
der Gemeinde Grapzow
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 05.03.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 387.144,89 EUR
in der Ausgabe 387.144,89 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 96.654,14 EUR
in der Ausgabe 96.654,14 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Grischow 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 09.02.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt 

wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 199.333,24 EUR
in der Ausgabe 199.333,24 EUR

2. im Vermögenshaushalt 
wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 218.452,68 EUR
in der Ausgabe 218.452,68 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses
der Gemeinde Gültz
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 541.091,85 EUR
in der Ausgabe 541.091,85 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 81.587,34 EUR
in der Ausgabe 81.587,34 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.
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Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Siedenbollentin 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt 

wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 646.713,20 EUR
in der Ausgabe 646.713,20 EUR

2. im Vermögenshaushalt 
wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 412.408,88 EUR
in der Ausgabe 412.408,88 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Werder 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 467.035,20 EUR
in der Ausgabe 467.035,20 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 122.164,72 EUR
in der Ausgabe 122.164,72 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses
des  Amtes Treptower Tollensewinkel
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss des Amtsausschusses vom 25.03.2009 dem Amtsvor-
steher für die Haushaltsführung im Jahr 2008 die Entlastung er-
teilt und die Anordnungen von über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008 werden genehmigt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr  2008:

1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 3.391.792,53 EUR
in der Ausgabe 3.391.792,53 EUR

Soll-Fehlbetrag: 0,00 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 356.974,53 EUR
in der Ausgabe 356.974,53 EUR

Soll-Fehlbetrag: 0,00 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zu jedermanns Einsicht zu den Dienst-
stunden im Amt für Finanzen  im Verwaltungsgebäude II in Tütz-
patz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April -Ausgabe.

Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Altenhagen 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund des § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2009 der Bürger-
meisterin für die Haushaltsführung im Jahr 2008 die Entlastung
erteilt und die Anordnungen von über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008 werden genehmigt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt 

wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 395.468,66 EUR
in der Ausgabe 395.468,66 EUR

Soll-Fehlbetrag: 0,00 EUR

2. im Vermögenshaushalt 
wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 52.364,62 EUR
in der Ausgabe 52.364,62 EUR

Soll-Fehlbetrag: 0,00 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen
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Die Jahresrechnung liegt zu jedermanns Einsicht zu den Dienst-
stunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tütz-
patz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
des Jahresrechnungsergebnisses 
der Gemeinde Bartow 
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2009 dem Bürger-
meister für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:

in der Einnahme 514.591,08 EUR
in der Ausgabe 514.591,08 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 308.845,95 EUR
in der Ausgabe 308.845,95 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
des Jahresrechnungsergebnisses
der Gemeinde Breest
für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund § 61 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2009 der Bürger-
meisterin für die Haushaltsführung und die Anordnung von über-
und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2008
die Entlastung erteilt.

Soll-Abschlussergebnis für das Haushaltsjahr 2008:
1. im Verwaltungshaushalt wurden 

zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 138.776,74 EUR
in der Ausgabe 138.776,74 EUR

2. im Vermögenshaushalt wurden 
zur Zahlung angeordnet:
in der Einnahme 33.909,94 EUR
in der Ausgabe 33.909,94 EUR

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Die Jahresrechnung liegt zur Einsicht zu den Dienststunden im
Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich
aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Golchen 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 236.700 EUR
in der Ausgabe auf 236.700 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 140.500 EUR
in der Ausgabe auf 140.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 

davon für Zwecke der Umschuldung
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 23.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 250 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Golchen

gez. Lücke
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Grapzow
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 434.100 EUR
in der Ausgabe auf 434.100 EUR
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2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 793.100 EUR
in der Ausgabe auf 793.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 503.500 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 43.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 200 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
24.03.09 erteilt.

Gemeinde: Grapzow

gez. Weinreich
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung
der Gemeinde Grischow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 201.500 EUR
in der Ausgabe auf 201.500 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 218.100 EUR
in der Ausgabe auf 218.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 89.700 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 220 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
24.03.09 erteilt.

Gemeinde: Grischow

gez. Driemecker
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Teetzleben 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 715.500 EUR
in der Ausgabe auf 715.500 EUR

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 376.200 EUR
in der Ausgabe auf 376.200 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 164.700 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 164.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 71.500 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Groß Teetzleben

gez. Heß 
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April - Ausgabe. 
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Gültz
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 578.700 EUR
in der Ausgabe auf 578.700 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 656.000 EUR
in der Ausgabe auf 656.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 535.300 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 57.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
24.03.09 erteilt.

Gemeinde: Gültz

gez. Bolinski
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Kriesow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 404.200 EUR
in der Ausgabe auf 404.200 EUR
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 288.500 EUR
in der Ausgabe auf 288.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 176.700 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 176.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 40.400 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Kriesow

gez. Sczesny 
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Siedenbollentin 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 699.300 EUR
in der Ausgabe auf 699.300 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 693.900 EUR
in der Ausgabe auf 693.900 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 593.200 EUR 

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 69.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
23.03.09 erteilt.

Gemeinde: Siedenbollentin

gez. Bartl
Bürgermeister
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Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Tützpatz
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 749.000 EUR
in der Ausgabe auf 749.000 EUR
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 448.600 EUR
in der Ausgabe auf 448.600 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 164.100 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 164.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 74.900 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 250 v. H.

Gemeinde: Tützpatz

gez. Haase 
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Werder 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 488.200 EUR
in der Ausgabe auf 488.200 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 678.100 EUR
in der Ausgabe auf 678.100 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 593.200 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 48.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 240 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
23.03.09 erteilt.

Gemeinde: Werder

gez. Frese
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung
der Gemeinde Wildberg
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 643.800 EUR
in der Ausgabe auf 643.800 EUR

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 117.000 EUR
in der Ausgabe auf 117.000 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  64.300 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
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2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Wildberg

gez. Papke  
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Altenhagen 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 421.000 EUR
in der Ausgabe auf 421.000 EUR
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 153.500 EUR
in der Ausgabe auf 153.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 86.700 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 86.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 42.100 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

Gemeinde Altenhagen

gez. Range 
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung gemäß § 48 (3) der Kommunalverfassung

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 und 48 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadt-
vertretung vom 11. März 2009 folgende Haushaltssatzung erlas-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 10.309.700,00 EUR
in der Ausgabe auf 10.309.700,00 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 2.865.500,00 EUR
in der Ausgabe auf 2.865.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite -

- dav. für Zwecke der Umschuldung -
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.030,00 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 240 v. H.
(Grundsteuer A)

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige
Ausgaben, für deren Leistung der Bürgermeister seine Zustim-
mung nach § 52 der Kommunal-verfassung des Landes M-V vom
08.06.2004 erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall. Die
Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens
halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen
Ausgaben zu berichten.
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. Sie wurde der Kommunalaufsicht angezeigt.

Altentreptow, 12. März 2009

gez. Kempf
Bürgermeisterin

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung 

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow 
für das Haushaltsjahr 2009
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 der
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vom 08. Juni 2004 (GVOBL M-V Nr. 10/2004) nur innerhalb ei-
nes Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haus-
haltssatzung und ihre Anlagen nehmen kann.
Sie liegt während der Öffnungszeiten in der Finanzverwaltung in
Tützpatz aus.

Altentreptow, 12.03.2009

gez. Kempf
Bürgermeisterin

Bekanntmachung
der Haushaltssatzung
des Amtes Treptower Tollensewinkel 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss des Amtsausschusses vom 25.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:
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§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 3.457.700 EUR
in der Ausgabe auf 3.457.700 EUR

und 
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 458.900 EUR
in der Ausgabe auf 458.900 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 110.300 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 110.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 345.700 EUR

§ 3
Die Amtsumlage wird wie folgt festgesetzt: 18,13 v. H.
Die Schulumlage beträgt: 1.198,47 EUR/Schüler

Amt Treptower Tollensewinkel

gez. Bartl  
Amtsvorsteher

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu jedermanns
Einsicht zu den Dienststunden in der Finanzverwaltung im Ver-
waltungsgebäude II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe. 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bartow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 523.500 EUR
in der Ausgabe auf 523.500 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 556.900 EUR
in der Ausgabe auf 556.900 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 445.600 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 52.000 EUR
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.

2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde er-
teilt am 24.03.2009.

Gemeinde: Bartow

gez. Heiden
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Breest 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 146.000 EUR
in der Ausgabe auf 146.000 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 269.600 EUR
in der Ausgabe auf 269.600 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 237.300 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 14.600 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 307 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
24.03.09 erteilt.

Gemeinde: Breest

gez. Rasch
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Burow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung M-V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.02.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1.161.700 EUR
in der Ausgabe auf 1.161.700 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1.913.400 EUR
in der Ausgabe auf 1.913.400 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 1.686.800 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 116.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
23.03.09 erteilt.

Gemeinde: Burow

gez. Dr. Bach
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe.

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Gnevkow 
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 47 ff der Kommunalverfassung M/V wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.03.2009 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 299.700 EUR
in der Ausgabe auf 299.700 EUR

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 277.500 EUR
in der Ausgabe auf 277.500 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite 237.300 EUR

davon für Zwecke der Umschuldung 
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungsermächtigungen auf
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 29.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 239 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 347 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

§ 4
Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am
23.03.2009 erteilt.

Gemeinde: Gnevkow

gez. Lange
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zur Einsicht zu
den Dienststunden im Amt für Finanzen im Verwaltungsgebäude
II in Tützpatz öffentlich aus.
Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der April-Ausgabe

Satzung

des Amtes Treptower Tollensewinkel über die Erhebung von
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser-
und Bodenverbände ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•, ŒObe-
re Havel/Obere Tollense• und •Untere PeeneŽ.
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004
(GVOBL M-V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Kom-
munalverfassung M-V vom 14.12.2007 (GVOBL M-V) S. 410),
des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhal-
tungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 (GVOBL M-V S. 458),
zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz vom 14.03.2005 (GVOBL
M-V S. 91) sowie der §§ 1, 2, 5 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes M-V(KAG) in der Fassung vom 12.04.2005 (GVOBL
M-V S. 146) wird nach Beschlussfassung durch den Amtsaus-
schuss des Amtes Treptower Tollensewinkel vom 25.03.2009 fol-
gende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Treptower Tol-
lensewinkel Altenhagen, Altentreptow, Bartow, Breesen, Breest,
Burow, Gnevkow, Golchen, Grapzow, Grischow, Groß Teetzleben,
Gültz, Kriesow, Pripsleben, Röckwitz, Siedenbollentin, Tützpatz,
Werder, Wildberg und Wolde sind Mitglied in den Wasser- und
Bodenverbänden ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•, ŒObere Ha-
vel/Obere Tollense• und ŒUntere Peene•, die sich auf der Grundla-
ge des § 1 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhal-
tungsverbänden vom 4. August 1992 (GVOBL M-V Seite 458),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. März 2005
(GVOBL M-V Seite 91) gegründet haben und die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnehmen. Den Verbänden
können gemäß § 4 GUVG weitere Aufgaben obliegen.
(2) Die Gemeinden haben den Verbänden aufgrund des Geset-
zes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz
- WVG) und den Verbandssatzungen Verbandsbeiträge zu lei-
sten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Die von den Gemeinden zu leistenden Verbandsbeiträge beste-
hen in Geldleistungen. 
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§ 2
Gegenstand der Gebühr
(1) Die von den Gemeinden nach § 1 Abs. 3 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 KAG
durch Gebühren denjenigen auferlegt, die Einrichtun-gen und
Anlagen der Verbände in Anspruch nehmen oder denen, die
Verbände durch ihre Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen
Vorteile gewähren. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß
§ 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder son-
stigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Grund-
stücke im Gebiet der Gemeinden. In den Fällen des § 1 Abs. 2
Satz 2 ist die jeweilige Gemeinde bevorteilt.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die den Gemeinden durch die Gebühren-
erhebung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichti-
ge nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück
an die Verbände selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr wird im Gebiet der Wasser- und Bodenverbände
ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•, ŒObere Havel/Obere Tollense•
und ŒUntere Peene• nach Berechnungseinheiten (BE) festge-
setzt.
Je angefangene 1.000 qm bebaute oder unbebaute Fläche
entsprechen einer Berechnungseinheit .
Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch Ab-
sätze 3 und 4 nach Größe und Nutzungsart der Grundstücke.
(2) Soweit eine katasteramtliche Feststellung der Grundstücks-
größe nicht vorliegt, erfolgt eine sachgerechte Schätzung durch
die Gemeinden. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die
dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und
Auskünfte zu erteilen.
(3) Die Gebühr zur Deckung der Beiträge an die Wasser- und
Bodenverbände ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•, ŒObere Ha-
vel/Obere Tollense• und ŒUntere PeeneŒ  beträgt:

für die Gemeinde Altenhagen 
6,96 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,83 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,83 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,83 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche 

für die Stadt Altentreptow
6,90 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,89 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
2,54 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,84 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche 

für die Gemeinde Bartow
7,87 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,98 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,98 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,98 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Breesen
7,03 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,83 Euro 

je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,83 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,83 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Breest
3,90 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,24 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,24 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,24 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Burow
3,80 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,10 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,10 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,10 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Gnevkow
2,67 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,97 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,96 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,96 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche 

für die Gemeinde Golchen
5,11 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,44 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,44 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,98 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche 

für die Gemeinde Grapzow
3,10 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,96 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,89 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,94 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche 

für die Gemeinde Grischow
9,67 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,29 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,29 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,29 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Groß Teetzleben
9,12 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,16 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
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1,16 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,16 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Gültz
3,23 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,91 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,91 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,91 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Kriesow
7,82 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,94 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,94 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,94 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Pripsleben
8,31 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,06 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,06 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,06 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Röckwitz
6,92 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,97 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,97 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,97 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Siedenbollentin
3,23 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
0,94 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
0,93 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
0,96 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche

für die Gemeinde Tützpatz
8,46 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,06 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,08 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,06 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Werder
4,18 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,21 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche

1,21 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche 
1,21 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Waldfläche 

für die Gemeinde Wildberg
6,31 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,12 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,12 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,13 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

für die Gemeinde Wolde
7,84 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit bebaute Fläche
1,08 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit unbebaute Fläche
1,09 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Verkehrsfläche
1,08 Euro 
je angefangene Berechnungseinheit Wasserfläche

Weicht ein Grundstück von der in Absatz 1 genannten Grund-
stücksgrößen ab, erfolgt die Berechnung des Beitrages unter
Verwendung der Berechnungseinheiten anhand der tatsächli-
chen qm.

(4) Die Berechnung der Gebühr erfolgt je angefangene 1.000
qm. Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche
Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen
Nutzungsart die darauf nach Abs. 3 entfallende Gebühr getrennt
zu ermitteln. 

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihren Miteigentumsanteilen gebüh-
renpflichtig.
(3) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig
zu machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemein-
de die notwendige Unterstützung zu gewähren. Änderungen an
Grundstücksverhältnissen, die sich auf die Erhebung der Ge-
bühr auswirken können, sind dem Amt Treptower Tollensewinkel
bis zum 31.12. des Vorjahres anzuzeigen. Nach diesem Zeit-
punkt eingehende Änderungsanzeigen werden für das Folgejahr
nicht mehr berücksichtigt.
(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Fest-
setzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01.01. des jeweiligen Jah-
res. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festset-
zung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den
folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils zu einem Vier-
tel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Jahres fällig. Ein
neuer Gebührenbescheid ist nur zu erlassen, wenn sich der in §
3 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrundlagen
verändert haben, oder wenn ein Wechsel in der Person des Ge-
bührenpflichtigen eingetreten ist.
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(3) Der Gebührenbescheid kann mit anderen Bescheiden des
Amtes Treptower Tollensewinkel über von den Gebührenpflichti-
gen zu leistenden grundstücksbezogenen Abgaben zusammen-
gefasst werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 17 des Kommunalabgabenge-
setzes handelt, wer den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 Satz 2
oder des § 4 Abs. 3 dieser Satzung zuwider handelt und es da-
durch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfer-
tigte Abgabenvorteile zu erlangen. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend ab 1. Januar 2009 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes Treptower Tollensewin-
kel über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Ver-
bandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände ŒUntere Tollen-
se•, ŒObere Tollense• und ŒUntere Peene• vom 1. Februar 2007
sowie die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des Amtes
Treptower Tollensewinkel über die Erhebung von Gebühren zur
Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbän-
de ŒUntere Tollense•, ŒObere Tollense• und ŒUntere Peene• vom
1. Februar 2007 außer Kraft.

gez. Bartl 
Amtsvorsteher 

Altentreptow , den 25.03.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzung des
Amtes Treptower Tollensewinkel über die Erhebung von Ge-
bühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und
Bodenverbände ŒUntere Tollense/Mittlere Peene•, ŒObere
Havel/Obere Tollense• und •Untere Peene•.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Aufhebungssatzung zur Satzung 
über Stundung, Niederschlagung und Erlass
von Ansprüchen der Stadt Altentreptow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Neufassung vom 08.
Juni 2004 (GVBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch den Artikel
3 des Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S.
194), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertreter der
Stadt Altentreptow vom 11.03.2009 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Aufhebung
Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von
Ansprüchen der Stadt Altentreptow vom 30.09.1993 wird aufge-
hoben.

§ 2
In-Kraft-Treten
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Altentreptow, 12.03.2009

gez. Kempf
Bürgermeisterin

Aufhebungssatzung  zur Satzung 
zum Schutz der Bäume und Sträucher 
im Innenbereich der Stadt Altentreptow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Neufassung vom 08.
Juni 2004 (GVBl. M-V S. 205)  zuletzt geändert durch den Artikel
3 des Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern  vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S.
194), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertreter der
Stadt Altentreptow vom 11.03.2009 folgende Satzung erlassen:

§ 1 
Aufhebung
Die Satzung zum Schutz der Bäume und Sträucher im Innenbe-
reich der Stadt Altentreptow  vom 28.06.2005 wird aufgehoben.

§ 2 
In-Kraft-Treten
Diese Aufhebungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Altentreptow, 12.03.2009 

gez. Kempf
Bürgermeisterin 

Bekanntmachung Genehmigung 
der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Altentreptow

die von der Stadtvertretung der Stadt Altentreptow in der Sitzung
am 11.12.2008 beschlossene 2. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Altentreptow fur das Gebiet des Windeignungs-
raumes Altentreptow Ost (siehe Übersichtskarte) wurde mit Verfü-
gung der höheren Verwaltungsbehörde vom 12. März 2009 AZ.
VIII 420 b - 512.111 - 52003 (2. Änd.) mit Nebenbestimmungen
(eine Auflage) und Hinweisen genehmigt. 
Die Erteilung der Genehmigung der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wird hiermit entsprechend § 6 Abs. 5
BauGB bekannt gemacht. Die 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Altentreptow wird am Tage ihrer Be-
kanntmachung wirksam. 
Jedermann kann die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Altentreptow und die Begründung, sowie die zusam-
menfassende Erklärung ab diesem Tag in der Stadtverwaltung Al-
tentreptow, im Bauamt, Verwaltungsgebäude II, Waldstraße 11,
17091 Tützpatz 

während der Dienststunden
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Form-
fehler, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Geset-
zes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Eine Verletzung der in § 214 und § 215 Baugesetzbuch bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Stadt Altentreptow geltend gemacht
worden sind. Mängel der Abwägung (§ 215 Abs.1 Nr.3 BauGB)
sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres gegen-
über der Stadt Altentreptow geltend gemacht worden sind. Dabei
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, darzulegen. 

Altentreptow, 30.03.2009 

gez. Kempf 
Bürgermeisterin
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2. Ausfertigung
Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss

1. Änderung des Verfahrensgebietes

In der Bodenordnung Neuendorf B, Landkreis Ostvorpommern,
ergeht gemäß § 8 des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen fol-
gender Beschluss:
I. 
Das Bodenordnungsgebiet wird durch Zuziehung folgender Flä-
chen geändert:
Gemeinde: Werder
Gemarkung: Kölln
Flur: 1
Flurstücke: 277 bis 283, 312 bis 322, 323/1, 324 bis

343, 345/2, 346, 347/1, 347/2, 348, 350
bis 363, 364/1, 365 bis 369, 370/1, 371
bis 414, 427/1, 454/1

zugezogene 
Fläche: 96,2634 ha
neue 
Verfahrensfläche: 1.475,6299 ha

II.
Das neue Bodenordnungsgebiet ist auf der mit diesem Be-
schluss verbundenen Gebietskarte gekennzeichnet. 
Die zugezogene Fläche ist durch Signatur gekennzeichnet. Die
genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann bei der Flurneuord-
nungsbehörde, dem

Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Bergstraße 13
17379 Ferdinandshof

eingesehen werden. 

III.
Die Eigentümer und ggf. Erbbauberechtigte der nachträglich
zum Verfahren zugezogenen Flurstücke werden Teilnehmer
der ŒTeilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens
Neuendorf B• mit Sitz in Neuendorf B.
Nebenbeteiligte sind die Genossenschaften, die Gemeinde,
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Wasser- und
Bodenverbände und Inhaber von Rechten an Grundstücken im
Verfahrensgebiet.
Nebenbeteiligte sind des Weiteren von nicht zum Verfahrens-
gebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester
Grenzzeichen an der Grenze des Bodenordnungsgebietes mit-
zuwirken haben.

IV.
Inhaber von Rechten an den zugezogenen Flächen, die nicht
aus dem Grundbuch ersichtlich sind, die aber zur Teilnahme
am Bodenordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefor-
dert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom
ersten Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei
dem

Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Bergstraße 13
17379 Ferdinandshof

anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde
innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzu-
weisen. 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuord-
nungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzun-
gen gelten lassen. Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten
Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetrete-
nen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der
Beteiligte demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Ver-
waltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
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V.
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Bodenordnungsplanes dürfen ohne Zustimmung der
Flurneuordnungsbehörde
1. die Nutzungsarten der Grundstücke nicht verändert werden,

soweit es nicht zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehört,

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche
Anlagen weder errichtet, wesentlich verändert noch beseitigt
werden,

3. Bäume, Sträucher, Gehölze und ähnliches nicht beseitigt
werden.

Bei Zuwiderhandlungen können Maßnahmen zu 1. und 2. im Bo-
denordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuord-
nungsbehörde kann den früheren Zustand wieder herstellen las-
sen. 
Im Falle der Ziffer 3. müssen Ersatzpflanzungen angeordnet
werden (§ 34 FlurbG). Ferner dürfen bis zur Ausführungsanord-
nung Holzeinschläge über den Rahmen einer ordnungsgemä-
ßen Bewirtschaftung hinaus nur mit Zustimmung der Flurneu-
ordnungsbehörde vorgenommen werden, anderenfalls sie die
Wiederaufforstung anordnen kann (§ 85 Ziffer 5 und 6 FlurbG).
Bei den zutreffenden Maßnahmen handelt die Flurneuordnungs-
behörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde.
Verstöße gegen die in den § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und § 85 Nr. 5
FlurbG genannten Tatbestände können als Ordnungswidrigkeit
mit Geldbußen geahndet werden (§ 154 FlurbG).

Begründung:
Die Zuziehung der Flurstücke ist notwendig, um im Bereich des
ŒLandgrabens• eine Eigentums- und Grenzregelung durchführen
zu können. Es soll damit der Zweck der Flurneuordnung besser
erreicht werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 141 FlurbG als Rechtsbe-
helf der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb
von 1 Monat, der mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekannt-
machung beginnt, schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Bergstraße 13
17379 Ferdinandshof

einzulegen.

Ferdinandshof, den 25. März 2009

Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Flurneuordnungsbehörde
Bergstraße 13
17379 Ferdinandshof

Ausgefertigt:
Im Auftrag Amt für Landwirtschaft

Ferdinandshof
Ferdinandshof, den 25.03.2009
i. A. Hiemer

gez. Christensen 

Az.: 20k 5433.34/59-072

1. Ausfertigung

Öffentliche Bekanntmachung

Einladung

Zur Eigentums- und Grenzregelung am ŒLandgraben• im Be-
reich der Grenze gegen Neuendorf B wurden die angrenzenden
Grünlandflächen aus der Gemarkung Kölln zum Bodenord-
nungsverfahren Neuendorf B zugezogen. 
Die betroffenen Grundstücke sind im Änderungsbeschluss auf-
geführt.
Für alle betroffenen Grundstückseigentümer findet 

am Donnerstag, dem 16.04.2009
um 19.00 Uhr
im Gemeindebüro Wodarg

ein Aufklärungstermin statt, in dem gemäß § 5 Flurbereinigungs-
gesetz über das Flurneuordnungsverfahren informiert werden
soll.
Eine Karte der betroffenen Grundstücke liegt im Vorfeld zu den
jeweils im Amtsblatt veröffentlichten Öffnungszeiten in folgenden
Gebäuden zur Einsicht aus:

1. Stadtverwaltung Altentreptow, Bauamt, Verwaltungsgebäude
2, Wallstraße 11, 17091 Tützpatz

2. Bürgerbüro Altentreptow, Rathausstraße 1, 17087 Altentrep-
tow

3. Gemeindebüro Wodarg, Dorfstraße, 17089 Wodarg

Ferdinandshof, den 25. März 2009
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Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
-Flurneuordnungsbehörde -
Bergstr. 13
17379 Ferdinandshof

Im Auftrag

gez. Christensen

Ausgefertigt:
Amt für Landwirtschaft Ferdinandshof
Ferdinandshof, den 25. 03. 2009
i. A. Hiemer

Az.: 20k 5433.34/59-072

Amt für Landwirtschaft Altentreptow 
Flurneuordnungsbehörde
Brunnenstraße 6 
17087 Altentreptow  

Öffentliche Bekanntmachung 

Ladung zur Teilnehmerversammlung 
im Bodenordnungsverfahren Bartow 
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Durch Beschluss vom 11.11.2008 ist das Bodenordnungsverfah-
ren Bartow, Landkreis Demmin gem. § 53 ff. Landwirtschaftsan-
passungsgesetz (LwAnpG) angeordnet worden. Teilnehmer am
Verfahren sind die Grundstückseigentümer sowie Inhaber
grundstücksgleicher Rechte (insbesondere Erbauberechtigte
und Gebäudeeigentümer) im Verfahrensgebiet. Bezüglich der
Abgrenzung des Verfahrensgebietes wird auf das Amtsblatt vom
22.12.2008 verwiesen. 
Mit dem Anordnungsbeschluss entsteht gem. § 16 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) die Teilnehmergemeinschaft als Körper-
schaft öffentlichen Rechts, die gem. § 18 Abs. 1 FlurbG die ge-
meinschaftlichen Belange der Teilnehmer vertritt. 
Gem. § 21 FlurbG hat die Teilnehmergemeinschaft einen Vor-
stand, der von den Teilnehmern gewählt wird. 
Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft lade ich
hiermit alle Teilnehmer im Bodenordnungsverfahren Bartow
zum 22.04.2009 um 17.30 Uhr in das Gemeindehaus von Bar-
tow. 
Teilnehmer, die an der Wahrnehmung des Termins verhindert
sind, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten las-
sen. Vollmachtsvordrucke können bei der Flurneuordnungsbe-
hörde angefordert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass je-
der Teilnehmer bei der Wahl nur 1 Stimme hat, auch wenn er
noch weitere Teilnehmer vertritt. Gemeinschaftseigentum hat
ebenfalls nur 1 Stimme. 
Die Wahl des Vorstandes als handelndes Organ der Teilnehmer-
gemeinschaft ist u. a. Voraussetzung für die Durchführung und
Förderung öffentlicher Dorferneuerungs- und Wegebaumaßnah-
men sowie Investitionen, deren Träger die Teilnehmergemein-
schaft ist. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wird zu allen wichti-
gen Grundsatzentscheidungen des Bodenordnungsverfahrens
hinzugezogen und kann dabei die gemeinschaftlichen Interes-
sen der Teilnehmer vertreten. Er soll in seiner Zusammenset-
zung die verschiedenen Interessengruppen der Teilnehmer mög-
lichst ausgewogen widerspiegeln. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft soll als Bindeglied
zwischen der Flurneuordnungsbehörde und den Teilnehmern
sowie der Gemeindevertretung fungieren. Die Arbeit des Vor-
standes kann einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Durch-
führung des Bodenordnungsverfahrens leisten. 

Altentreptow, den 05.03.2009 

Im Auftrag 

gez. Schmidt 

Amtliche Mitteilungen

Mitteilung Ordnungsamt

Ab dem 04.04.2009 werden an den Sonnabenden in der Zeit
von 09.00 bis 12.00 Uhr auf dem Gelände des Parkplatzes am
Friedhof Altentreptow (Einfahrt Brunnenstraße) wieder Abfälle
von Gras-, Rasen- und Baumschnitt durch die Mitarbeiter des
Bauhofes angenommen.  
Marken im Werte von 2,00 EUR für einen PKW- Anhänger (ab 1
cbm) bzw.  von  1,00 EUR für 2 Säcke sind im Bürgerbüro der
Stadtverwaltung Altentreptow erhältlich. 

Änderung der Mitteilung über die Durchfüh-
rung einer Truppenübung der Bundeswehr

In der Zeit vom 08.04. - 25.04.2009 (ursprünglicher Termin
26.03. - 16.04.2009) wird die Bundeswehr u. a. im Amtsgebiet
Treptower Tollensewinkel eine Truppenübung durchführen. Der
Übungsraum insgesamt umfasst den gesamten Landkreis Dem-
min. 
Neben mehreren Übungstruppen wird ein Radfahrzeug zum Ein-
satz kommen.
Detaillierte Fragen zum Übungsablauf können über Tel: 030/308-
19094 geklärt werden.

Amt Treptower Tollensewinkel
- Ordnungs- und Sozialamt -
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Fischereischeinprüfung

Am Samstag, den 23.05.2009 um 09.00 Uhr findet im Amt Trep-
tower Tollensewinkel, Verwaltungsgebäude I in 17087 Altentrep-
tow, Rathausstraße 1 eine Fischereischeinprüfung gemäß § 8
Abs. 1 des Fischereigesetzes für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern vom 13.04.2005 statt.
Teilnehmer haben bis zum 15.05.2009 einen Antrag nach § 2 Ab-
satz 2 der Verordnung über die Fischereischeinprüfung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern vom 11. August 2005 zu stellen.
Die Anmeldung hat im Ordnungsamt des Amtes Treptower Tol-
lensewinkel, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow, Zimmer 303
oder 009 zu erfolgen.
Die Prüfung ist gebührenpflichtig. Für Antragsteller unter 18 Jah-
re beträgt die Prüfungsgebühr 15,00 EURO, ab dem 18. Lebens-
jahr 25,00 EURO. Sie ist vor Antritt der Prüfung zu entrichten.
Anfragen zur Fischereischeinprüfung und zum Erwerb des Fi-
schereischeines können Sie zu den bekannten Sprechzeiten
des Amtes Treptower Tollensewinkel im Ordnungsamt stellen.

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt

Sprechtag des Bürgerbeauftragten 
in Demmin

Der Bürgerbeauftragte des Landes Bernd Schubert ist am 22.
April 2009 in Demmin. Jeder Bürger hat an diesem Tag die Mög-
lichkeit, seine Anliegen mündlich vorzutragen. Der Sprechtag
findet im Landratsamt des Landkreises Demmin, Adolf-Pompe-
Straße 12 - 15, statt. Die Bürger werden um telefonische Anmel-
dung an das Büro des Bürgerbeauftragten, Schloßstraße 1,
19053 Schwerin, Telefon 0385 5252709, gebeten.
Der Bürgerbeauftragte unterstützt Bürgerinnen und Bürger in
verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Lan-
desregierung und den sonstigen Behörden und Ämtern im Land.
Zu seinen Aufgaben gehören auch die Beratung in sozialen Fra-
gen und die Wahrnehmung der Belange behinderter Menschen.
Der Bürgerbeauftragte kann dem Landtag, der Landesregierung
sowie den Kommunen Vorschläge der Bürger unterbreiten. Nicht
eingreifen darf er in Gerichtsverfahren und in privatrechtliche
Streitigkeiten. Jedermann kann die Unterstützung durch den
Bürgerbeauftragten unentgeltlich in Anspruch nehmen.
Der Bürgerbeauftragte wurde im Februar 2007 vom Landtag
Mecklenburg-Vorpommern für die Dauer von sechs Jahren ge-
wählt. Er ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig.
Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Schloßstraße 1, 19053 Schwerin, Telefon: 0385/5252709, Tele-
fax: 0385/5252744

V. i. S. d. P. Ina Latendorf
E-Mail: Post@Buergerbeauftragter-mv.de

Nachgereicht aus dem Feuerwehrtagebuch
der Freiwilligen Feuerwehr Werder

Der erfolgreiche Start der Frauenfeuerwehrmannschaft Werder in
2008 ist noch gut in Erinnerung (Amtskurier 03/09). Ob jung und
ledig oder jung und verheiratet, mit oder ohne Kinder, alle Frauen
haben gezeigt welche Power in ihnen steckt. Die Aktivitäten in
der Jugendfeuerwehr konnten sich auch sehen lassen. Neben
den guten und sehr guten Wettkampfergebnissen konnten sich
die Kinder und Jugendlichen auch in Dargun richtig austoben. An
Grillabenden in Teetzleben und Kölln wurde kräftig Œreingehauen•
und auf der Tollense eine tolle Kanutour unternommen. Beim
Feuerwehrmarsch war wieder gute Ausdauer gefragt. An frischer
Luft, bei Sport und Spiel war Langeweile in 2008 Fehlanzeige.
Hier noch einige Actionfotos von Nico Romanowski

Klaus Bollmann

Unverkennbar, Frauenpower pur

Jetzt geht•s los.

Hat doch geklappt.
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Eine Seefahrt, die ist lustig...

Ab auf die Rodelbahn

Kästen stapeln macht Spaß.

Geburtstage

Wir gratulieren!

Die Bürgermeister der Gemeinden 
gratulieren auf diesem Wege 

allen ganz herzlich zum Geburtstag,
verbunden mit den besten Wünschen
für Gesundheit und Lebensfreude

Monat Mai

Gemeinde Altenhagen
Frau Erika Marx zum 79. Geburtstag
Frau Margarete Herzog zum 72. Geburtstag
Frau Erika Dumke zum 86. Geburtstag
Frau Irma Hagen zum 80. Geburtstag
Frau Irene Bringe zum 83. Geburtstag
Herrn Klaus-Dieter Fritz zum 68. Geburtstag
Herrn Manfred Dassow zum 77. Geburtstag
Herrn Harry Rinkau zum 69. Geburtstag

Gemeinde Breesen
Frau Christa Wendt zum 77. Geburtstag
Frau Renate Dutkowski zum 75. Geburtstag
Frau Helga Wassmund zum 69. Geburtstag
Frau Renate Beitz zum 74. Geburtstag
Herrn Erhard Buff zum 60. Geburtstag
Herrn Karl Wilk zum 83. Geburtstag

Gemeinde Breest
Frau Elli Ulrich zum 84. Geburtstag
Herrn Arnold Nietz zum 73. Geburtstag

Gemeinde Bartow
Frau Doris Martens zum 78. Geburtstag
Frau Waltraut Ogorreck zum 74. Geburtstag
Frau Hertha Schmidt zum 79. Geburtstag
Frau Edeltraud Chmielowitz zum 70. Geburtstag
Frau Elli Renner zum 67. Geburtstag
Herrn Günther Jahnke zum 77. Geburtstag
Herrn Eckehard Vahl zum 76. Geburtstag
Herrn Siegfried Wolff zum 68. Geburtstag
Herrn Otto Kasten zum 71. Geburtstag
Herrn Siegfried Labes zum 73. Geburtstag
Herrn Hubert Schmidt zum 78. Geburtstag

Gemeinde Burow
Frau Rita Zelfel zum 69. Geburtstag
Frau Else Buike zum 79. Geburtstag
Frau Ursula Borgwardt zum 61. Geburtstag
Frau Liese-Lotte Kalsow zum 86. Geburtstag
Frau Marianne Höppner zum 67. Geburtstag
Frau Waltraud Ulbricht zum 74. Geburtstag
Frau Herta Kalsow zum 77. Geburtstag
Frau Irene Habeck zum 81. Geburtstag
Frau Karin Pach zum 73. Geburtstag
Frau Edith Milbradt zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Schwentke zum 62. Geburtstag
Frau Anni Winkelmann zum 75. Geburtstag
Herrn Erhard Bünger zum 61. Geburtstag
Herrn Stanislaus Klimetzki zum 80. Geburtstag
Herrn Günter Barkusky zum 76. Geburtstag
Herrn Horst Lück zum 74. Geburtstag
Herrn Gerd Pietsch zum 68. Geburtstag
Herrn Gustav Franzl zum 60. Geburtstag
Herrn Harald Pumplun zum 66. Geburtstag

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2009 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Herrn Hartmut Schwabach zum 63. Geburtstag
Herrn Günter Mielke zum 71. Geburtstag

Gemeinde Gnevkow
Frau Elli Klingbeil zum 62. Geburtstag
Frau Gisela Teuchert zum 79. Geburtstag
Frau Emma Boy zum 87. Geburtstag
Frau Ilse Przybilka zum 78. Geburtstag
Frau Marianne Schmidt zum 65. Geburtstag
Herrn Gerhard Müller zum 74. Geburtstag
Herrn Dietrich Delonge zum 73. Geburtstag

Gemeinde Golchen
Frau Rosemarie Buczynski zum 70. Geburtstag
Frau Maria Schnabel zum 86. Geburtstag
Frau Renate Wolf zum 66. Geburtstag
Herrn Eckhard Wolf zum 68. Geburtstag

Gemeinde Grapzow
Frau Ingrid Wartenberg zum 69. Geburtstag
Frau Emmi Risch zum 70. Geburtstag
Frau Irmgard Heidschmidt zum 65. Geburtstag
Frau Lilli Donner zum 78. Geburtstag
Frau Inge Dittschlag zum 71. Geburtstag
Frau Hildegard Römer zum 89. Geburtstag
Herrn Roland Klugmann zum 70. Geburtstag
Herrn Hans-Heini Kubik zum 70. Geburtstag
Herrn Jürgen Rost zum 62. Geburtstag

Gemeinde Grischow
Frau Margarete Eggebrecht zum 81. Geburtstag
Frau Wilma Vollbrecht zum 72. Geburtstag
Herrn Emil Jordan zum 81. Geburtstag
Herrn Wilhelm Papentin zum 60. Geburtstag

Gemeinde Groß Teetzleben
Frau Carola Dinse zum 61. Geburtstag
Frau Anita Müller zum 67. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Nath zum 60. Geburtstag
Herrn Hans-Joachim Nagel zum 60. Geburtstag
Herrn Kurt Schumacher zum 67. Geburtstag

Gemeinde Gültz
Frau Helga Krüger zum 67. Geburtstag
Frau Erika Wöhlke zum 67. Geburtstag
Frau Ilka Reichler zum 64. Geburtstag
Herrn Rudi Holzhüter zum 82. Geburtstag
Herrn Hans Günter zum 75. Geburtstag
Herrn Willi Galitz zum 79. Geburtstag
Herrn August Wittelmann zum 62. Geburtstag

Gemeinde Kriesow
Frau Waltraud Biederstädt zum 79. Geburtstag
Frau Bärbel Sczesny zum 75. Geburtstag
Frau Renate Block zum 69. Geburtstag
Frau Hildegard Paul zum 85. Geburtstag
Herrn Günter Lüdemann zum 71. Geburtstag
Herrn Helmut Erdmann zum 79. Geburtstag
Herrn Ewald Naujoks zum 72. Geburtstag

Gemeinde Pripsleben
Frau Hannelore Belau zum 68. Geburtstag
Frau Christel Fey zum 62. Geburtstag
Frau Elisabeth Höppner zum 78. Geburtstag
Frau Erna Raguse zum 78. Geburtstag
Herrn Egon Hark zum 72. Geburtstag

Gemeinde Röckwitz
Frau Gisela Schengber zum 71. Geburtstag

Gemeinde Siedenbollentin
Frau Irmgard Thom zum 85. Geburtstag
Frau Marianne Walther zum 66. Geburtstag
Frau Renate Czubinzki zum 65. Geburtstag
Frau Christa Grabowski zum 81. Geburtstag
Frau Susanne Schröder zum 65. Geburtstag

Frau Inge Lubach zum 71. Geburtstag
Frau Karin Schrank zum 64. Geburtstag
Frau Else Käfer zum 77. Geburtstag
Frau Brigitte Fomin zum 61. Geburtstag
Frau Hildegard Zander zum 79. Geburtstag
Frau Irmtraut Neumann zum 71. Geburtstag
Frau Magdalene Beier zum 82. Geburtstag
Herrn Manfred Haker zum 70. Geburtstag
Herrn Reinhard Wegner zum 76. Geburtstag
Herrn Helmut Witt zum 68. Geburtstag
Herrn Gerhard Tonn zum 76. Geburtstag

Gemeinde Tützpatz
Frau Ursula Koch zum 65. Geburtstag
Frau Ruth Öhlenschläger zum 82. Geburtstag
Frau Ingrid Gottschalk zum 71. Geburtstag
Frau Veronika Wegener zum 61. Geburtstag
Frau Edelgard Geidel zum 67. Geburtstag
Frau Erika Wrasse zum 69. Geburtstag
Frau Rosemarie Krumm zum 71. Geburtstag
Frau Irma Mönk zum 69. Geburtstag
Frau Bärbel Lux zum 63. Geburtstag
Frau Renate Mantei zum 65. Geburtstag
Frau Erna Lange zum 89. Geburtstag
Herrn Horst Burmeister zum 70. Geburtstag
Herrn Ernst Döbel zum 73. Geburtstag
Herrn Heinz-Rudi Wesemann zum 72. Geburtstag
Herrn Manfred Krumm zum 69. Geburtstag
Herrn Erich Wendt zum 80. Geburtstag

Gemeinde Wolde
Frau Elisabeth Lange zum 87. Geburtstag
Frau Johanna Beilke zum 73. Geburtstag
Frau Anneliese Ehlert zum 70. Geburtstag
Frau Gisela Dust zum 79. Geburtstag
Frau Hildegard Uttecht zum 75. Geburtstag
Frau Elsbeth Ritter zum 78. Geburtstag
Frau Edith Henning zum 73. Geburtstag
Herrn Bruno Hagelstein zum 78. Geburtstag
Herrn Wolfgang Kruse zum 67. Geburtstag

Gemeinde Werder
Frau Helga Zirzow zum 75. Geburtstag
Frau Wilma Tode zum 60. Geburtstag
Frau Anita Krasemann zum 74. Geburtstag
Frau Gisela Bartschat zum 77. Geburtstag
Frau Gitta Prause zum 66. Geburtstag
Frau Runhild Verch zum 60. Geburtstag
Frau Eva Levihn zum 73. Geburtstag
Frau Hildegard Borkenhagen zum 80. Geburtstag
Herrn Reinhold Bunk zum 68. Geburtstag
Herrn Helmut Unke zum 60. Geburtstag
Herrn Adolf Czapzynski zum 73. Geburtstag
Herrn Werner Adler zum 75. Geburtstag
Herrn Horst Blank zum 82. Geburtstag
Herrn Werner Giese zum 78. Geburtstag

Gemeinde Wildberg 
Frau Helma Moeck zum 77. Geburtstag
Frau Carla Waack zum 60. Geburtstag
Frau Edith Lemke zum 77. Geburtstag
Frau Ruth Hackbarth zum 73. Geburtstag
Frau Hildegard Kaatz zum 79. Geburtstag
Frau Gerda Wolff zum 70. Geburtstag
Frau Angela Kelm zum 70. Geburtstag
Frau Renate Heckert zum 70. Geburtstag
Frau Ella Freese zum 84. Geburtstag
Herrn Dieter Blischke zum 71. Geburtstag
Herrn Volker Waack zum 62. Geburtstag
Herrn Dietrich Wolff zum 83. Geburtstag
Herrn Siegfried Paulisch zum 77. Geburtstag
Herrn Martin Weden zum 67. Geburtstag
Herrn Arno Volgmann zum 82. Geburtstag
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Kultur und Freizeit Welttag des Buches 

Die UNESCO erklärte 1995 den 23. April zum Welttag des Bu-
ches.
Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von
dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag
des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken.
Seit 1996 gibt es den Welttag des Buches auch in Deutschland.
In Buchhandlungen, Verlagen und Bibliotheken gibt es jährlich
viele Veranstaltungen rund um das Buch und das Lesen.
In den Buchhandlungen wird z. B. für Kinder das Welttagsbuch
ŒIch schenk dir eine GeschichteŽ verteilt.
Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek laden am 22. April ins ŒLitera-
turcaféŽ ein. Gast ist die Altentreptowerin Beatrice Kietzmann mit
ihrem 2. Buch, dem Roman ŒSchliemanns NachbarnŽ. Es er-
schien 2008 im Wieden Verlag und kostet 10,00  . Was die Bau-
ingenieurin Victoria und ihre Assistentin Sophia in einem Land
voller Wunder und unentdeckter Schätze zwischen Gestern und
Heute, auf der Suche nach Morgen durchleben, erfahren Sie
während der Lesung.
Dieser Welttag des Buches ist ein Feiertag für Bücher und das
Lesen, lassen Sie sich verführen. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such. Beginn der Veranstaltung ist um 14.30 Uhr.

Ihre Stadtbibliothek

Dorffest anlässlich der 100-Jahr-Feier 
der Feuerwehr Golchen

am Sonnabend, dem 06.06.2009 

Veranstaltungsprogramm: 

08.15 - 09.00 UhrFestumzug der Feuerwehren des Amtes
durch Golchen mit dem Fanfarenzug der Feuerwehr Neustrelitz
09.30 - 14.00 UhrAmtsausscheid der Feuerwehren auf dem
Sportplatz
- Disziplinen ŒLöschangriffŽ und ŒStiche & BundeŽ•
- anschließend Siegerehrungen
- Mittagsverpflegung aus der Feldküche
- ggf. mit Verkaufsstand der Fa. ŒBraun-Brandschutz•Ž
ab 14.00 Uhr:
Nachmittagsunterhaltungsprogramm auf dem Sportplatz
- Kaffee & Kuchen im Festzelt
- Musik mit DJ Œfalko•s discofox•
- Technikschau der Feuerwehren & des Technischen Hilfs-

werks
Technik einiger Feuerwehren des Amtes (u. a mit der Dreh-
leiter der FF Altentreptow), des THW-Ortsverbandes Dem-
min, ggf. Feuerwehrfahrzeug der Bundeswehr-Fliegerhorst-
staffel Trollenhagen

- Spaß & Spiel für Kinder mit der ŒEventagentur ZwergenfeierŽ
mit Hüpfburg, Ballonmodellieren, Kinderschminken, Clowns

- Blasmusikkapelle ŒDie TollensetalerŽ aus Daberkow
- Kinderprogramm/Fahrrad-Parcours mit der Polizei Demmin
- ŒRasentraktorrennen für KinderŽ - mit Herrn Gerhard Fuchs
- Hundevorführung des ŒFriedländer Hundesportvereins e. V.Ž

Programm: 
Unterordnung Hunde, Schutzdienst, Elemente des Turnier-
hundesports. anschließend Fragerunde für Hundehalter
Abendunterhaltungsprogramm auf dem Sportplatz

- Lagerfeuer & musikal. Begleitung durch DJ Œfalko•s discofoxŽ
- Œlustiges Wettmelken an der Milchkuh mit ModerationŽ
- gg. 19.00 Uhr: Auftritt der Playback-Showgruppe •Heidi &

Co.Ž
- gg 21.00 Uhr: Auftritt ŒLine-Dance-Gruppe WerderŽ
- gg. 23.00 Uhr: Feuerwerk

Ausschank & Verpflegung durch Gaststätte ŒTruck-StopŽ aus
Weitin (Inh.: Hr. Hofmann)
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Kulturplan für April/Mai 2009

April

07.04. - 05.06.09 ŒEntwicklung der Landwirtschaft• - Fotoaus-
stellung im Rathaus Altentreptow

09.04.2009 Osterfeuer in Grischow
09.04.2009 Osterfeuer in Siedenbollentin
09.04.2009 Osterfeuer in Tützpatz
11.04.2009 Osterfeuer in Altentreptow Festwiese  ab

14.30 Uhr
11.04.2009 Osterfeuer in Golchen
22.04.2009 ŒSchliemanns Nachbarn• - Lesung mit Bea-

trice Kietzmann im Literatur-Café der Stadt-
bibliothek Altentreptow

Mai

01.05.2009 Tanz in den Mai in Siedenbollentin
01.05.2009 Tanz in den Mai in Wildberg
02.05.2009 2. Trekkertreffen  in Altentreptow - Gewerbe-

gebiet
02.05. - 04.07.09 ŒSichtweisen• - Malerei von Karlheinz Wenzel

im kunstGut Schmiedenfelde
07.05.2009 ŒKreatives Schreiben• - Workshop mit Ditte

Clemens in der Kinderbibliothek Altentreptow
07.05.2009 ŒWundersames Leben - Kolumnen 2008• -

Lesung mit Ditte Clemens in der Bibliothek
Altentreptow

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt
Bereich Kultur, Sport und Tourismus

Ausstellung im Rathaus

In der Zeit vom 07.04.2009 bis 05.06.2009 stellt, Herr Uwe
Quicker aus Kaluberhof, seine Digitalfotos zum Thema •Ent-
wicklung der Landwirtschaft• im Rathaus aus. 

Die Austellung kann 
montags und donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr 
dienstags von 7.00 bis 18.00 Uhr 
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
besichtigt werden.

Amt Treptower Tollensewinkel
- Ordnungs- und Sozialamt -
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Vor dem Sommerurlaub noch zum Dorffest nach Werder
Am 13.06.09, 14.00 Uhr, ist es wieder so weit. Dorffest in Wer-
der.
Beste Unterhaltung verspricht das ŒGute Laune Team•. Geplant
sind folgende Aktivitäten:
- Jagdhornbläser der Jagdgemeinschaft Werder
- Musik mit dem ŒVorpommerschen Blasorchester Pasewalk•
- Torten- und Kuchenschmaus aus Werder
- Enzi Enzmann
- Clownspaß, Hüpfburg, Kinderspiele
- Livemusik aus dem Norden

- Fahrten mit der Feuerwehr
- Spaß beim ŒBallonglühen•
- Rock•n•Roll mit den ŒJuke Boys• (Neue Besetzung)

und Rockmusik mit der Schülerband ŒHead Bang• aus Neu-
brandenburg & Werder

- Discomusik mit Jörg Prags
- Speisen und Getränke vom Gastwirt ŒZur Linde•.

Änderungen vorbehalten!

Zur Erinnerung einige Fotos vom letzten Dorffest.

PS: Bitte schon das Kleingeld zurücklegen.

Der Altentreptower Feuerwehrverein und der Demokratische Frauenbund veranstalten gemeinsam mit
der Freiwilligen Feuerwehr Altentreptow das diesjährige Osterfeuer.
Hierzu laden wir gemeinsam mit der Gaststätte  ŒÄtstuw• J. Heibel am Samstag den 11.04.2009 um
14.30 Uhr recht herzlich auf die Altentreptower Festwiese am Klosterberg ein.
Der Eintritt ist frei!
Für das leibliche Wohl ist bei Feuer und Musik gesorgt.
Ab 15.00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen und die Kleinen und Großen können Knüppelkuchen backen.
Alle erwartet ein buntes Programm mit einer Mal- und Bastelstraße, Fettexplosionen und vielen Überra-
schungen für die kleinen Gäste.

Dorffest in Werder

Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009Osterfeuer 2009



Treptower Tollensewinkel … 26 … Nr. 04/2009

Karnevalsclub Tollensia ŒKarneval in Rio de Werder•

Blasmusik aus Pasewalk

Das Gesangsduo Thomasius

Die fliegenden Kisten

Viel Spaß auch 2009

Viel Spaß für die Kinder mit dem Clown und Frau Schmidt
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Ein frohes
Osterfest
wünschen wir allen
unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

Am Markt 2 · 17087 Altentreptow · Tel.: 0 39 61/21 21 91
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Foto: BilderBox
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Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz
bildet ab 01.08.2009 erstmals aus 
im Ausbildungsberuf: Kauffrau/Kaufmann 
für Tourismus und Freizeit

Der Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e. V. sorgt ab
diesem Jahr für seinen eigenen Fachkräftenachwuchs und qualifi-
ziert einen oder eine Auszubildende in seinem Kerngeschäft: Er-
stellen und Vermarkten von touristischen und freizeitwirtschaftli-
chen Angeboten aus der Tourismusregion und Erbringen von
Dienstleistungen für Gäste und touristische Dienstleister/innen. 
Mit Christin Hannemann hat der Tourismusverband seit Anfang
des Jahres eine erfahrene Fachfrau, die das Berufsbild, dass es
erst seit vier Jahren gibt, mit entwickelt hat und schon den er-
sten Jahrgang von Auszubildenden im Haus der Wirtschaft
Stralsund bis zum erfolgreichen Berufsabschluss begleitet hat.
Der Verband kann auch den Mangel an Ausbildungsliteratur
kompensieren durch die eigene digitale Bibliothek, die bereits al-
len Mitgliedern für die betriebliche Arbeit in ihren Tourismus- und
Freizeitbetrieben zur Verfügung steht.
Ab dem 01.08.2009 bildet der regionale Tourismusverband über
drei Jahre eine/n Auszubildenden zur/zum Kauffrau/-mann für
Tourismus und Freizeit aus. Ausbildungsuchende mit einem gu-
ten Realschulabschluss können sich ab sofort bewerben mit Le-
benslauf, Zeugnissen und Praktikums- oder Schülerjobsein-
schätzungen. Ausgewählte Bewerber/innen lädt die
Geschäftsstelle zu einem Kennenlernprogramm ein, bestehend
aus einem Bewerbungsgespräch, einem Praxistag im Gästeser-
vice und einer Freizeitralley durch die Tourismusregion. Christin
Hannemann, selbst begeisterte Branchenkennerin, will sehen,
ob ein Feuer für die künftige Gastgeberrolle in den Bewerbern
entfacht werden kann.
Die/der künftige Azubi lernt in der Ausbildung das
€ Koordinieren regionaler und lokaler touristischer Angebote

nach Kundenwünschen, 
€ Entwickeln, Vermitteln und Verkaufen touristischer Produkte

und Dienstleistungen, 
€ Informieren, zielgruppenspezifisch über touristische Leistun-

gen und Attraktionen, 
€ Mitwirken bei der Entwicklung von Marketingmaßnahmen, 
€ Beraten und Betreuen von Kunden, Anbieten von Servicelei-

stungen, 
€ Mitwirken bei der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle, 
€ Zusammenarbeiten mit lokalen und regionalen Partnern, 
€ Anwenden von Informations- und Kommunikationssysteme,  
€ Inszenieren von Aktionen und Durchführen von Veranstaltungen.
Der Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz bietet einen
modernen Ausbildungsplatz in der Geschäftsstelle in Malchin
und ermöglicht der/dem Azubi ein Auslandspraktikum zur Festi-
gung der Fremdsprache im Gästekontakt und Praktika in Part-
nerbetrieben im Verbandsgebiet, um das touristische Leistungs-
angebot der Region besser kennen zu lernen.
Der Ausbildungsberuf ist unter den speziellen kaufmännischen
Berufen einer der anspruchsvollsten. Daher sind insbesondere
ein ausgeprägtes Verständnis für Zahlen, die Anwendung von
Fremdsprachen und Verantwortungsbewusstsein neben dem In-
teresse an touristischen Einrichtungen, kundenorientiertem
kommunikativen Verhalten, freundlichem Auftreten, gepflegtem
Erscheinungsbild und dem guten Umgang mit Menschen erfor-
derlich.

Schriftliche Bewerbungen, auch online sind ab sofort mög-
lich.

Christin Hannemann

Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e. V.
Am Bahnhof 4, 17139 Malchin
Telefon: 03994/299783, Fax: -299788
Mobil: 0151/22608861
c.hannemann@mecklenburgische-schweiz.com

Burg Klempenow

Die Burg Klempenow und das Café in der Burg sind ab 1. April
2009 wieder für Besucher geöffnet.
Der Verein Kultur-Transit-96 e. V. freut sich auf Ihren Besuch.

Foto: Burg Klempenow

Veranstaltungen im April 2009 
auf Burg Klempenow

10. April - 17. Mai 
Galerie
Die Dinge kehren an ihre Orte zurück
Bernhard Schrock , Malerei und Grafik
Ausstellungseröffnung am 10. April um 16.00 Uhr

10. April - 21. Juni
Fotoausstellung im Westflügel
Begegnungen in Klempenow Rainer Wriecz, Maler und Grafiker

12. April 15.00 - 17.00 Uhr
Kleine Geister auf der Burg - Überraschungs-Ei - Osteraktion
für Kinder

21. April 19.30 Uhr
Vortrag
Von Erziehung zu Beziehung - Wie Eltern und Kinder sich ge-
meinsam entwickeln.
Vortrag der Familienberaterin Judith Kroy

24. April 20.00 Uhr
Kinoclub
Thema des Jahres ŒStille• Wir zeigen den Film Œ Die große
Stille• von Philip Gröning

26. April 10.00 - 17.00 Uhr
Bauspieltag
Flecht Werk - Flechtwände aus Weiden

Kultur-Transit-96 e. V.
Burg Klempenow
17089 Breest
Telef.03965/211331 
Fax 03965/2579825
E-Mail: verein@burg-klempenow.de
Internet: www.burg-klempenow.de
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Schul- und Kitanachrichten

ŒWule wule pak pak ...!•
Karneval in der KiTa Kritzelkiste

Am 24. Februar 2009 wurde es tatsächlich wild im Wildberger
Kindergarten. Alles sah ganz anders aus an diesem Tag als
sonst. Die Räume waren bunt geschmückt und Kinder und Er-
zieher erschienen in phantasievollen Kostümen. Es kamen zum
Beispiel Teufelchen und Spiderman, eine Fee und eine Prinzes-
sin, sogar ein kleiner Polizist sorgte für gute Stimmung.
Gefrühstückt haben wir an diesem Tag alle gemeinsam an einer
langen Tafel. Frisches Brot und bunte Streuselpfannkuchen wur-
den von Bäcker Ohm gesponsert. Dafür möchten wir uns recht
herzlich bedanken. Der Dank gilt ebenso Frau Raatz. Sie foto-
grafierte die Kinder bei Spiel, Spaß und Leckereien.
Verschiedene Spiele wie Rollerrennen, Sackhüpfen, Brettskier-
laufen und Topfschlagen sorgten für helle Begeisterung und
kribbelige Aufregung. Bei der Kinderdisco ging es lustig zu. Mun-
teres Kinderlachen erfüllte die ganze KiTa.
Diesen Tag werden wir so schnell nicht vergessen.

Das Team der KiTa Kritzelkiste

Grundschule Altentreptow
Schulstr. 22
17087 Altentreptow

Sport frei!

Am 5. März 2009 fanden die Hallenmeisterschaften der Grund-
schule in der Leichtathletik statt. Auch wir als hiesige Grund-
schule entsandten eine 16-köpfige Mannschaft - Gerlinde Zie-
mann, Theresa Wendt, Justine P. Räude. Judith Prütz, Friederike
Ossenschmidt, Sabrina Kirsch, Jessica Schiweck, Lena Küster,
Hennes Adler, Florian Genditzki, Jakob Rech, Fabian Haas-
mann, Lorenz Haase, Max Voß, Marcus Marx, Lucas Hansen -
Diese 8 Mädchen und 8 Jungen erkämpften sich im schulinter-
nen Ausscheid die Teilnahme. Mit viel Spannung sehnten die
Kinder die Meisterschaft herbei. Im 30-m-Sprint, Medizinball-
schocken und Schlussweitsprung mussten die Teilnehmer ihre
Kräfte messen.
Am Ende des Wettkampfes erhielten 5 Kinder aus unserer
Schule eine Medaille. Eine Goldmedaille ihr Eigen nennen konn-
ten Lena Küster und Lorenz Haase. Mit Silber ging Jessica Schi-
weck nach Hause und über die Bronzemedaille freuten sich Fa-
bian Haasmann und Max Voß.
Riesengroß war die Freude als unsere Abordnung mit dem gro-
ßen Wanderpokal für die erfolgreichste Mannschaft geehrt wur-
de.
An alle Akteure aus unserer Schule nochmals HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

Altentreptow, den 23. März 2009

(die) Sportlehrer
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Der Sieger untern den Rhetorikern

Am Montag, dem 16.03.2009, fand in der Aula des Gymnasiums
mit Regionaler Schule der traditionelle Rhetorikwettstreit des Ro-
tary-Clubs Neubrandenburg für die gymnasiale Oberstufe statt.
Geladen waren dazu die Gymnasien der Stadt Neubrandenburg,
das Carolinum Neustrelitz, die Gymnasien Friedland und Uecker-
münde sowie  die hiesige Bildungseinrichtung. Je ein Vertreter
der Schule hatte einen selbst erarbeiteten Vortrag von etwa 10
Minuten zu einem durch die Rotarier vorgegebenen Thema zu
halten. Zur Auswahl standen u. a. ŒKinderlähmung (Polio) - ein
überbewertetes Thema in der Presse?• und ŒIn Der Debütantin-
nenball sagt John Oliver Killens: •Was Du in deinen Träumen
nicht kriegst, kannst Du auch im Leben abschreiben.• Der Volks-
mund glaubt, dass Träume Schäume sind. Sind Sie der Meinung,
dass sich diese Ansichten ergänzen oder widersprechen?•
Eine fünfköpfige Jury von Fachleuten beurteilte die dargebote-
nen Beiträge. Bewertungskriterien waren dabei sowohl inhaltli-
che als auch sprachliche Aspekte in der Bewältigung der The-
matik und natürlich die sprecherische Gestaltung.

Gewinner des Rhetorikwettstreites: M. Haake (vorn)
Foto: S. Zeitvogel

Mathias Haake, der für das Gymnasium Altentreptow startete,
konnte mit seinem brillianten Vortrag zum Ausspruch Karl Pilsls
ŒWir haben keine Wirtschaftskrise in Deutschland• Jury und Zu-
schauer überzeugen.
Mit ihm als Sieger stellt die Bildungseinrichtung zum dritten Mal
in den sieben Jahren, in denen die Schule am Wettstreit teil-
nimmt, einen Sieger bzw. Zweitplatzierten.

Fachschaft Deutsch
Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow
Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

ŒAmtskurierŽ
Die Heimat- und Bürgerzeitung erscheint monatlich und wird kos tenlos an alle 
erreichbaren Haushalte verteilt, Auflagenhöhe: 6.900.

Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG,
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow,

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
Röbeler Straße 9, 
17209 Sietow, Tel. 039931/5790, 
Fax: 039931/579 30
http://www.wittich.de, 
E-mail: info@wittich-sietow-de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Altentreptow/Die Bürgermeisterin
Verantwortlich für den amtlichen Teil der weiteren amtsangehörigen Gemeinden: 
Der Amtsvorsteher
Verantwortlich für den außeramtlichen und den Anzeigenteil: 
Hans-Joachim Groß, Geschäftsführer
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betra-
ges für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesonde-
re auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist.
Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Far-
ben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unter-
schiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwieder-
gabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns
zu keiner Ersatzleistung.
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Historisches

Historisches 1295 - 1779 und der große Stein am Klosterberg

Fortsetzung folgt

Rest der Eiszeit: Der größte Findling auf dem deutschen Festland, die-
ser 360 Tonnen schwere Brocken aus Bornholmer Granit, liegt in Alten-
treptow am Klosterberg. Während er sich dem Besucher mit 8,20 m
Länge und 6 m Breite präsentiert, verbirgt er mehr als die Hälfte seines
Gewichts in der Erde.
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Wie in Treptow a. Toll. die neue Zeit einzieht

Treptow a. Toll. 25.01.1898 (ACETYLEN - Das Licht der Zu-
kunft.)
Mit diesem verheißungsvollen Namen wird ein neues Licht be-
zeichnet, welches binnen kurzem eine hervorragende Stellung
unter den verschiedenen Beleuchtungsarten sich errungen hat:
das Acetylenlicht. Dasselbe vereint alle jene Eigenschaften, wel-
che die lichtbedürftige Gegenwart zu fordern berechtigt ist, näm-
lich außerordentliche Leuchtkraft, bei prachtvollster Weise, ohne
zu blenden und einem warmen dem Sonnenlichte ähnlichen
Ton, der auch die zartesten Farben nicht verändert, sondern
hebt, ferner absolut ruhiges Brennen, Bequemlichkeit der Her-
stellung, welche einem jeden ermöglicht, ohne eine Heizanlage,
das lichtspendende Gas in eigenem Hause zu erzeugen und -
Billigkeit! Wie wir der ŒStrelitzer Landeszeitung• vom 12. entneh-
men, haben Magistrat und Bürgerschaft in Strelitz in ihrer Sit-
zung vom 11. einstimmige Einführung einer Stadtbeleuchtung
mit Azetylengas beschlossen.
TWOB 22.03.1898 Bericht der Reise nach Strelitz zwecks der
Besichtigung des Acetylen Gaswerkes.
-Strelitz ist die erste deutsche Stadt die mit Acetylen beleuchtet
wird. Die Einrichtung besorgte die Gesellschaft ŒHERA• Dr. Bau-
ker und Co. / Lichtenberg bei Berlin -Zur Kommission zählten:
Herr Bürgermeister Westphal, Ratmann Kreplin und Stadtver-
ordneter Petschler.
TWOB 28.03.1898 Die Aufstellung eines Acetylen-Apparates
bei Herrn Grünewald ist abgeschlossen. Beleuchtung der Wohn-
räume 40-u.25-Brenner Beleuchtung mit 15 Flammen erfolgt in
den nächsten acht Tagen: Besichtigung zwischen 5 und 1/2 6
Uhr abends möglich.
TWOB 07.05.1898 BEKANNTMACHUNG
Zur Förderung der Vorarbeiten für die in Aussicht genommene
öffentliche Acetylengasbeleuchtung
Feststellung der privaten zu benötigenden Flammen.
Zu diesem Zwecke werden die Herren Kaufleute, Gastwirte,
sonstige Gewerbetreibende und Privatleute, welche den An-
schluß beabsichtigen, ersucht, sich am Dienstag, den 10. d. Mts.
nachmittags 5 Uhr zu einer Versammlung im Stadtverordneten-
Saale einzufinden, in welcher weitere Mitteilungen erfolgen wer-
den.

Treptow a. Toll., den 5. Mai 1898
Die städtische Kommission für
Acetylenbeleuchlung
I. Auftrag Westphal Bürgermeister

TWOB 12.05.1898 Bericht über die Versammlung zur Erfassung
der Interessenten am Acetylengaslicht.
500 Flammen eine Flamme 16 Normalkerzen pro h 2 1/2 Pfg. Es
wurden 500 Flammen einschl. 150 für die Stadt gezeichnet.
TWOB 09.06.1898 Kommission für Acetylenbeleuchlung - Be-
sichtigung der Laternenstellplätze.
75 Laternen sind in Aussicht genommen. Ansichten der Bürger-
schaft über das Geschäftliche mit der Firma ŒHeraŽ sind geteilt.
Man meint, daß die Stadt selbst diese Anlage bewirken, oder
sich eine Genossenschaft bilden müsse, damit der Gewinn nicht
einer auswärtigen Gesellschaft zufließe.
TWOB 10.06.1898 Bevollmächtigter der Gesellschaft ŒHera• in
Treptow (Herr Dr. Bauker) Anlage der Acetylengasanstalt sollen
eventuell auf der städtischen Bleiche errichtet werden.
Herr Dr. Bauker hält diesen Platz für geeignet. Wenn nun alles
nach Wunsch geht, so dürfte Treptow schon zum kommenden
Winter in neuem Lichte glänzen.

TWOB 16.06.1898 Die Stadtverordnetenversammlung geneh-
migte einstimmig den vom Magistrat mil der Gesellschaft ŒHera•
abgeschlossenen Vertrag für die Acetylenbeleuchtung und über-
wies zur Anlage der Gasanstalt, entsprechend der Magistrats-
und Kommissionsvorlage, eine Baustelle auf der Bleiche vor
dem Brandenburger Tore unmittelbar hinter dem Bäckermeister
Staack•schen Grundstücke.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, betreffs der Explosivität
des Gases, verzögern zunächst den Bau des geplanten Gas-
werkes und erfordern einen neuen Standort in Treptow a. Toll.
TWOB 16.08.1898 Da nun die Platzfrage jedenfalls in befriedi-
gender Weise gelöst werden wird, so dürfte mit den Arbeilen
schon im Februar begonnen werden. Auch in Malchow, in Meck-
lenburg, beabsichtigt man die Acetylenbeleuchlung einzuführen,
und waren kürzlich Vertreter dieser Stadt in Strelitz anwesend,
um die neue Straßenbeleuchtung daselbst in Augenschein zu
nehmen. Ebenso scheint man auch in anderen Städten noch
diese Beleuchtungsart wählen zu wollen, da der hiesige Magi-
strat vielfach um Übersendung des Kontraktes mit der Firma
ŒHera• ersucht worden ist.
TWOB 10.12.1898 Für die Acetylen-Gas-Anstalt ist nunmehr ein
anderer Platz gewählt worden, und zwar im Zehntfeld an der
neuen Straße. Die Gesellschaft ŒHera• hat daselbst von dem
Witwe Krauseschen Acker, welcher Kavel gelegt ist, einen hal-
ben Morgen für 1400 Mark gekauft. Da voraussichtlich gegen
den Bau der Gasanstalt an dieser Stelle keine Einwendungen
gemacht werden, so wäre hiermit die Platzfrage endgültig gere-
gelt. Wie aus Strelitz geschrieben wird, erfreut sich das Gaswerk
dort der allgemeinten, wohlverdienten Beachtung in den weite-
sten Kreisen. Fast in jeder Woche kommen Deputationen aus
anderen Städten, um die Beleuchtung zu prüfen, und einstimmig
wird das ruhige Licht - das vor allen anderen künstlichen Be-
leuchtungsarten neben sonstigen noch den Vorzug besitzt, daß
man jegliche Farbe deutlich erkennen kann - als das Licht der
Zukunft bezeichnet, da es dem Tageslicht am nächsten kommt.
Treptow a. Toll. 13.04.1899
Mit dem Bau der Gasanstalt wird nunmehr begonnen werden,
und sind die Hochbauten dem Ratsmaurermeister Herrn Foel-
schow übertragen worden. Die Bauleitung hat ein Angestellter
der Gesellschaft ŒHera•, Herr Techniker Gildner aus Berlin. Mit
dem Legen des Rohrnetzes wird voraussichtlich am 20. d. Mts.
begonnen werden. Um den Hausbesitzern entgegenzukommen,
erbietet sich die Gesellschaft zur kostenlosen Herstellung des
Anschlusses bis 5 m hinter dem Gasmesser, wenn der An-
schluß an die Acetylen-Gasanstalt in der Zeit vom 20. d. Mts. bis
15. Mai bei Herrn Gildner angemeldet wird. Wer also Geld spa-
ren will, versäume diesen Zeitpunkt nicht.
Treptow a. Toll. 22.04.1899
Am Montag oder Dienstag wird mit dem Legen des Rohrnetzes
der Acetylen-Gasanstalt begonnen, und zwar zuerst in der Bran-
denburger und westlichen Mauerstraße. Meldungen zum An-
schluß nimmt Herr Gildner, wohnhaft Beim Buchbindermeisler
Herrn Zapf, entgegen.
Treptow a. Toll. 29.04.1899
Betreffs der Acetylenbeleuchlung für Private herrscht in den
Bürgerkreisen, wie man aus den vielen Anfragen ersieht, noch
große Unsicherheit. Das anzustellende Rechenexempel ist sehr
einfach, wie aus Folgendem hervorgeht. Man rechnet den Ver-
brauch einer Flamme nach Kerzenstärke in einer Stunde. Die
Gasanstalt gibt 1 cbm zu 1,90 Mk oder 100 Itr. zu 19 Pfg. ab,
folglich kostet 1 l.=0,19 Pfg. Da nun eine Normalkerze 0,7 l in
der Stunde Gas verbraucht, so kostet 1 Normalkerze 0,13 Pfg.
in der Stunde. Je nachdem daher ein Konsument Brenner von
großer oder kleiner Normalkerzenstärke sich anlegt, stellt sich
4er Preis verschieden. Es kostet also 1 Flamme von 16 Normal-
kerzen 0,13x16=2,28 Pfg. von 20 Normalkerzen 0,13x20=2,60
Pfg. von 25 Normalkerzen 0,13x25=3,25 Pfg. u.s.w. Diese Bren-
ner dürften für Privatleute die maßgebensten sein.

Fortsetzung folgt
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FRÜHLINGSLIED

in Fusthanschen afdresselt an•n
21. März 1899 bi negen Toll Küll.
(Der Strals. Ztg. entnommen)

Juchhei, nu is de Frühling dor!
Ick sitt an minen Aben
Un kachel in, dat•t man so dampt
Un spor kein Bäukenklaben!
Tau•n Frühling hürt •ne rode Blaum -
Ick finn sei an de Näsen
Un an den Uhren von de Lüd
Dei buten rümmerdäsen.
In•n Frühling pleggt dat lütt Gewörm
Von Frischen uptauleben -
De Nägelworm hett mi denn uck
Hüt unverschämt knepen.
Tau•n Frühling hürt de Vagel tau,
Dei sich den Worm will griepen,
Un dei dorbi ul vullem Hals
Sin irstes Lied deiht piepen -
De Sprein und Lerchen sünd heidi,
Sünd wedder rasch aftüffelt.
De Snei allein is•t, dei hüt piept,
As ick em weg hew schüffelt.
De Frühlingslust und Frühlingsklang
Schallt ut de Sledenglocken.
De Snei wewt uns en festlich Kled
Mit witte, dichte Flocken.
De Adebor lett sich nich seihn.
De Herr is nich tau sprecken:
Drei Hüs• bitau - in warme Stuw.
Dor holt hei sich verstecken!
Verklamt un hungrig säuken sich
De Sparling ehre Nester.
De Post liggt insniegt up de Strat,
Dat Postpierd schöt kopphäster.
Un uck min Dichterhingst, dei will
Nich wider min sin Flüchten! -
Ick ward kein Narr sin, länger noch
So•n Frühling antaudichten.
Dat is kein Spaß, bi so•ne Küll
In Riemels rümtaupläugen -
Ick gah lau Bedd mit min Fladrun
Un denk, denn uptaudäugen.
Nu, min leiwes Frühlingslied,
Treck di an Krempstäwel,
Un denn wad man in de Frömd
Midden dörch Sneidrewel.

Tribsees H. Bandlow

Wir stellen in lockerer Form die Gemeinden
des Amtes vor:

Werder

Ortsteile: Werder
Kölln
Wodarg

Fläche: 30,00 kqm
Einwohner: 644 (07. November 2007)
Höhe: 22 m ü. NN
Bürgermeister: Michael Frese

Sehenswertes:
Feldsteinkirche in Werder
Taufschale an der südlichen Eingangstür der Kirche in Werder
Feldsteinkirche in Kölln
Kopfsteinpflasterstraße in Kölln 
Kirche mit Turm aus Backstein in Wodarg
Taufschalen vor dem Eingang am Westturm in Wodarg
Gutshaus in Wodarg

BHN
Regionalniederlassung Stralsund

Brennstoffvertrieb Stralsund
Dänholmstraße 13a € 18439 Stralsund

Tel.: 0 39 98/25 89 46

Top Konditionen!
Heimische Markenbriketts

Foto: BIlderbox
































